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THÜRINGER 
TIERSEUCHENKASSE 
_________________________________ 

  Anstalt des 
öffentlichen Rechts 
______________________________ 

 

Seite 3 Beihilfeantrag 

Thüringer Tierseuchenkasse ‐Anstalt öffentlichen Rechts‐, Victor‐Goerttler‐Str. 4, 07745 Jena ∙ Telefon: 03641 8855‐0, Telefax: 03641 8855‐55 
Email: direkt@thueringertierseuchenkasse.de ∙ Internet: www.thueringertierseuchenkasse.de 
Verwaltungsrat: Matthias Klippel (Vorsitzender) ∙ Geschäftsführer: PD Dr. med. vet. habil. Karsten Donat 
 

Hinweisblatt zum Beihilfeantrag 

1) Der Antrag gilt für alle Standorte des Tierbestands.  
2) Die Maßnahme beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des Jahres.  
3) Die  Beihilfe  erfolgt  als  Sachleistung  in  Form  von  bezuschussten  Dienstleistungen.  §  4  Abs.  2  Satz  7  der  

Beihilfesatzung bleibt unberührt. Die geltende Fassung der Beihilfesatzung finden Sie auf unserer Homepage: 
www.thueringertierseuchenkasse.de.  

4) Die  geltende  Fassung  der  Tiergesundheitsprogramme  finden  Sie  auf  unserer  Homepage: 
www.thueringertierseuchenkasse.de.  

5) Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thüringen (ThürStAnz 36/2008);  
6) Programm der Förderung der Tiergesundheit der jeweiligen Tierart 
7) Näheres zur Berechnung dieser Zahlen enthalten die Artikel 3 bis 6 des Anhangs I der VO (EU) Nr. 702/2014. Als 

Unternehmen  gilt  jede  Einheit,  unabhängig  von  ihrer  Rechtsform,  die  eine wirtschaftliche  Tätigkeit  ausübt. 
Dazu  gehören  Einzelpersonen  oder  Familienbetriebe  sowie  Personengesellschaften  oder Vereinigungen,  die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.  

8) Zum Begriff  „Unternehmensverbund“  (gleichbedeutend mit dem Begriff  „verbundene Unternehmen“)  siehe 
die Erläuterungen unter Fußnote 9. 

„Partnerunternehmen“  sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen gelten und  zwischen  
denen  folgende  Beziehung  steht:  Ein  Unternehmen  (das  vorgeschaltete  Unternehmen)  hält  ‐  allein  oder  
gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen – 25 % oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens). Ausnahmen hiervon regelt 
Artikel 3 Abs. 2 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014. 

9) „Verbundene  Unternehmen“  sind  im  beihilferechtlichen  Sinn  als  „ein  einziges  Unternehmen“  zu  
betrachten. Verbundene Unternehmen sind gemäß Artikel 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 
und Artikel 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden 
Beziehungen stehen: 

a) ein  Unternehmen  hält  die Mehrheit  der  Stimmrechte  der  Aktionäre/Anteilseigner  oder  Gesellschafter 
eines anderen Unternehmens; 

b) ein Unternehmen  ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs‐, Leitungs‐ oder Aufsichts‐
gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 

c) ein  Unternehmen  ist  gemäß  einem  mit  einem  anderen  Unternehmen  geschlossenen  Vertrag  oder 
aufgrund  der  Klausel  in  dessen  Satzung  berechtigt,  einen  beherrschenden  Einfluss  auf  dieses 
Unternehmen  
auszuüben; 

d) ein Unternehmen, das Aktionär/Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens  ist, übt  
gemäß einer mit anderen Aktionären/Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens 
getroffenen  Vereinbarung  die  alleinige  Kontrolle  über  die  Mehrheit  der  Stimmrechte  von  dessen  
Aktionären/Anteilseignern oder Gesellschaftern aus. 

 
Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen oder mehrere andere Unternehmen zueinander  in einer 
der Beziehungen gemäß Buchstaben a bis d stehen, gelten als verbunden und werden  im beihilferechtlichen Sinn 
als ein einziges Unternehmen betrachtet.  
 
Eine Verbindung zwischen Unternehmen über natürliche Personen findet bei den vorgenannten Überlegungen  im 
Anwendungsbereich der De‐minimis‐Verordnung keine Berücksichtigung. 
 
Im Falle von Unternehmensfusionen oder ‐übernahmen müssen alle De‐minimis‐Beihilfen angegeben werden, die 
den  beteiligten  Unternehmen  im  laufenden  und  in  den  vorangegangenen  zwei  Jahren  gewährt  wurden.  Die 
Rechtmäßigkeit der vor der Fusion bzw. Übernahme gewährten De‐minimis‐Beihilfen wird dadurch aber nicht  in 
Frage gestellt. 
Im Fall von Unternehmensaufspaltungen müssen die zuvor erhaltenen De‐minimis‐Beihilfen nach Möglichkeit den 
jeweiligen  Betriebsteilen  zugewiesen  werden.  Ist  das  nicht  möglich,  erfolgt  eine  Zuweisung  auf  der  
Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals der neuen Unternehmen. 
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10) „Unternehmen  in  Schwierigkeiten“  sind  Unternehmen,  auf  das  mindestens  einer  der  folgenden  
Umstände zutrifft:  
 

a) Im  Falle  von  Gesellschaften mit  beschränkter  Haftung  (ausgenommen  KMU,  die  noch  keine  drei  Jahre  
bestehen):  Mehr  als  die  Hälfte  des  gezeichneten  Stammkapitals  ist  infolge  aufgelaufener  Verluste  
verlorengegangen. Dies  ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen 
(und  allen  sonstigen  Elementen,  die  im  Allgemeinen  den  Eigenmitteln  des  Unternehmens  zugerechnet  
werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals 
entspricht.  Für  die  Zwecke  dieser  Bestimmung  bezieht  sich  der  Begriff  „Gesellschaft mit  beschränkter  
Haftung“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates  genannten  Arten  von  Unternehmen  und  der  Begriff  „Stammkapital“  umfasst  gegebenenfalls  alle 
Agios.  

 

b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der 
Gesellschaft haften  (ausgenommen KMU, die noch keine drei  Jahre bestehen): Mehr als die Hälfte der  in 
den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Für 
die  Zwecke  dieser  Bestimmung  bezieht  sich  der  Begriff  „Gesellschaften,  bei  denen  zumindest  einige  
Gesellschafter unbeschränkt  für die Schulden der Gesellschaft haften“  insbesondere auf die  in Anhang  II 
der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Unternehmen.  

 
 

c) Das  Unternehmen  ist  Gegenstand  eines  Insolvenzverfahrens  oder  erfüllt  die  im  innerstaatlichen  Recht  
vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 

 

d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder 
die  Garantie  ist  noch  nicht  erloschen  beziehungsweise  das  Unternehmen  hat  eine  Umstrukturierungs‐
beihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 

 
 

11) Bruttosubventionsäquivalent 
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